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RS OGH 1992/2/18 4Ob517/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1992

Norm

MRG §49 Abs2

Rechtssatz

Aus dem Zweck der Beschränkung der kündigungsrechtlichen Übergangsregelung des § 49 Abs 2 MRG auf

Althauptmietverträge über nach dem 31.12.1967 ohne ö8entliche Wohnbauförderungsmittel neu gescha8ene

Mietobjekte folgt aber, daß sie gegenüber sonstigen Altmietverträgen, die wohl vom Kündigungsschutz des MG

ausgenommen waren, jetzt aber dem Kündigungsschutz des MRG unterliegen, keine unsachliche Di8erenzierung

bedeutet.
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